
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖFFENTLICHE 

BEKANNTMACHUNG 
 

über die Hinterlegung eines Schriftstückes 
 

 
Betrifft: 

 

 

Istvan Robert ROSTAS 
 
 

Da eine amtliche Zustellung eines Schriftstückes nicht möglich ist, bitten wir den 
Empfänger innerhalb von zwei Wochen mit dem Gemeindeamt Munderfing – 
Meldeamt – in Verbindung zu treten. 
 

Sollte sich innerhalb der Frist von zwei Wochen für die Übernahme des 
Schriftstückes keine Person einfinden, gilt die Zustellung lt. AVG als bewirkt (§ 25 
Abs. 1 Zustellgesetz) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Voggenberger 
Bürgermeister 

 
 

Angeschlagen am: 
Abgenommen am:  
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